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Einleitung 

Keine moderne Rechtsordnung kann auf ein sorgfältig durchkon-
struiertes System abstrakter Begriffe verzichten. Begriffe dienen dazu, 
die unübersehbare und ungeordnete Fülle rechtlicher Verhaltensnor-
men in systematischer Form darzustellen; sie geben dem einzelnen, auch 
dem Richter, bei der Suche nach der Lösung eines konkreten Rechtsfalls 
einen methodischen Ansatzpunkt in die Hand, und sie bilden als Werk-
zeuge des Geistes die Voraussetzung für eine fortschreitende gedank-
liche Durchdringung und Verfeinerung des Rechts. Um dieser Aufgabe 
gerecht werden zu können und das Anbahnen von Mißverständnissen 
und Irrwegen zu vermeiden, muß jeder Begriff, so verlangt Kraft!, auf 
eine einzige, auch im Grenzbereich sichtbar abgesteckte und einen klar 
durchdachten Sachverhalt wiedergebende Bedeutung festgelegt sein. 
Zumindest in einer Beziehung kann das Gegensatzpaar in rem - in 
personam (real - personal) im angloamerikanischen Recht die aufge-
stellten Bedingungen nicht erfüllen. Statt nur einen Sinngehalt zu 
symbolisieren, findet es in vielfältigen Zusammenhängen Anwendung, 
und zwar ohne Konstanz der mit ihm verbundenen Vorstellung. Die 
Ausdrücke in rem - in personam bedeuten nicht stets das gleiche, 
wenn sie zur Einteilung von rights, actions (proceedings), jurisdictions, 
judgments und zur Bezeichnung unterschiedlicher Vollstreckungsver-
fahren (enforcement procedures) herangezogen werden. 

Rights in rem, in personam werden nach dem Adressatenkreis als 
gegen jedermann (against all the world) bzw. als 
gegen eine bestimmte Person oder einen bestimmbaren Personen-

kreis gerichtete Rechte2, 

nach dem Objekt als 
Herrschaftsrechte an Sachen bzw. als 
Rechte an der Leistungshandlung des Schuldners3, 

1 Erkenntnislehre, S. 45 ff. 
2 So etwa Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive 

Law I 46 ff., 369 ff.; II 930 ff.; Markby, Elements of Law 96 f.; Satmond, 
Jurisprudence 284 ff. Für den gleichen Sachverhalt zieht Hohfeld, Funda-
mental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning 65 ff. (72) die 
Begriffe paucital - multital rights vor. 

3 Leake, Law of Property in Land 1 f.; Beate, A Treatise on the Conflict 
of Laws I 67 f. 
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nach dem Inhalt des Rechtsschutzersuchens als 
auf Naturalherstellung bzw. 
auf Geld gehende Ansprüche4 

sowie der Art der Sanktionierung (enforcement) nach als 
unmittelbar in das Vermögen des unterlegenen Gegners vollstreck-

bare bzw. als 
nur mittelbar, durch Zwangsandrohung gegen die Person des Urteils-

schuldners durchsetzbare Ansprüche5 

definiert. Die Termini real, personal rights decken sich oft mit ihnen; 
zuweilen aber hebt der Begriff real rights diejenigen rights in rem 
hervor, die sich auf einen körperlichen Gegenstand beziehen6, während 
,personal rights' häufig auch als Persönlichkeitsrechte (z. B. Leben, 
Ehre, Ruf) den ,proprietary rights' (= das Vermögen betreffende, geld-
werte Rechte in remund in personam) gegenübergestellt sind7 • 

Mit der Klassifikation rights in rem, in personam (real, personal 
rights) geht die Einteilung actions (proceedings}, jurisdictions und 
judgments in rem, in personam gewöhnlich8 nicht parallel. Von actions 
in rem im engeren, reinen Sinne sprechen angloamerikanische Ju-
risten im Rahmen des Seerechts, des law of admiralty. Ihre Eigenart 
sah man ursprünglich darin, daß sie sich statt gegen eine Person direkt 
gegen ein Schiff oder dessen Ladung als Beklagten richteten. Das 
Schiff wurde geradezu personifiziert, als schuldiges Wesen betrachtet, 
mit Rechts-, Geschäfts- und Deliktsfähigkeit ausgestattet. In Wahrheit 
stand und steht hinter der inzwischen längst als solcher erkannten 
Fiktion die Ermächtigung an den Gläubiger, mittels des Verfahrens in 
rem unverzüglich auf das Schiff samt Ladung als Haftungssubstrat 
Zugriff nehmen zu können, ohne erst, wie bei den actions in personam, 
den abwesenden, u. U. schwer erreichbaren Eigner vor Gericht laden 
zu müssen. Die Gerichtsgewalt (jurisdiction in rem) wird gegen das 
Schiff selbst ausgeübt, das sich daher im Zuständigkeitsbereich des 
Seegerichts befinden muß. Das Urteil (judgment in rem) entscheidet 

4 Z. B. Ames, 3 Harv. L. R. 25, 29, 30 f., 34: "(A) right in rem, if analyzed, 
means a right to recover possession by recaption or action." 

5 In diesem Sinn waren bis zu den Verfahrensreformen des letzten Jahr-
hunderts (dazu unten S. 82) sämtliche nach common law bestehenden Rechte 
rights in rem, sämtliche von den equity Gerichten geschützten Rechte rights 
in personam. Die jeweiligen Verfahren, die der Durchsetzung dieser Rechte 
dienten, hießen entsprechend actions in rem, in personam, die Urteile jugd-
ments in rem, in personam, die Vollstreckung enforcement in rem, in 
personam; vgl. etwa Ames, Lectures on Legal History 76; ferner Rohfeld 
102 ff. 

o Z. B. Markby 97 Fußn. 1 
7 Z. B. Salmond, Jurisprudence 289 ff.; Phillips, A First Book of English 

Law 233f. 
8 Vgl. aber oben Fußn. 5. 
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nicht allein über die Eigentumslage an dem Schiff, sondern wirkt auch 
hinsichtlich der in ihm enthaltenen tatsächlichen Feststellungen in 
einem späteren Streit des ehemaligen Eigners mit der Versicherungs-
gesellschaft oder anderen Drittpersonen präjudiziell9 • 

Eine abweichende Bedeutung haben die Begriffe action in rem, in 
personam in den Zivilprozeßrechten der Vereinigten Staaten inne. 
Hier bestimmen gemeinhin drei Merkmale die Eigenart der actions in 
rem: sie befassen sich damit, das rechtliche Schicksal einer bestimmten 
Sache (auch Order- und Inhaberpapiere, Aktien, Forderungen etc.) 
oder den Status einer Person ein für allemal festzulegen; zur Begrün-
dung der Gerichtsgewalt (jurisdiction in rem) genügt bei ihnen, neben 
der Belegenheit der Sache bzw., bei Statusklagen, dem Domizil des 
Klägers in dem Staat des Urteilsgerichts, eine nur fingierte Zustellung 
(constructive service of process) an den außerhalb des Staates wohnen-
den Beklagten; sie führen zu einem Urteil, das nicht nur die unmittel-
bar beteiligten Parteien bindet, sondern auch in dem durch die Reich-
weite der jurisdiction in rem abgesteckten Rahmen Geltung gegen 
Dritte beansprucht (sog. judgment in rem). Personal actions hingegen 
sind solche Verfahren, die nach einem zählebigen, wenn auch in den 
letzten Jahrzehnten mehrfach durchbrochenen Grundsatz Zustellung 
zu eigenen Händen des Gegners (personal service of process) voraus-
setzen, die einen persönlichen Anspruch des Klägers zum Gegenstand 
haben und in einem Urteil enden, das das gesamte Vermögen des Geg-
ners als Haftungssubstrat für die Urteilsschuld ergreift und eine Bin-
dungswirkung nur zwischen den Parteien erzeugt (judgment in per-
sonam)10. 

Der Sprachgebrauch in England stimmt damit nicht völlig überein. 
Die Bezeichnung action in rem tragen lediglich die unmittelbar gegen 
das Schiff gerichteten Klagen vor den Admiralitätsgerichten, während 
alle übrigen Verfahren actions in personam heißen und als solche eine 
persönliche Zustellung der Ladung an den in England oder Wales an-
wesenden Beklagten erfordern, es sei denn, einer der Fälle der Rules of 
the Supreme Court, Order 11, Rule 1 griffe ein, in denen die Zustellung 
an den sich im Ausland aufhaltenden Beklagten gestattet und für aus-
reichend erachtet wird. Zu judgments in rem, die gegenüber jedermann 
Wirkungskraft entfalten, führen neben den actions in rem des law of 

9 Näheres bei GHmore I Black, The Law of Admiralty 31, 483 ff., 509; 
McGuffie I Fugeman I Gray, Admiralty Practice (British Shipping Laws, vol. 1) 
7 ff. und passim; Dicey I Morris, The Conflict of Laws, 7th ed. 213 ff.; 8th ed. 
214 ff.; Peterson, Die Anerkennung ausländischer Urteile im amerikanischen 
Recht 34 ff.; Holmes, The Common Law 26 ff.; Graveson, The Conflict of 
Laws 95. 

10 Ausführlich Ehrenzweig, A Treatise on the Conflict of Laws 79 ff., 88 ff.; 
ferner Millar, Civil Procedure of the Trial Court in Historical Perspective 
377 ff.; Peterson 40 ff. 


